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Das staatliche 

Strafen
1

1. Strafe in der öffentlichen Diskussion

In regelmäßigen Abständen ist hierzulande Kriminalität ein  ema – 
ebenso regelmäßig wird darüber diskutiert, wie Kriminalität denn am 
besten zu verhindern sei. Sol e Deba en2 verlaufen häufi g ähnli : 

1  Im folgenden geht es um das staatli e Strafen in Gesells a en mit kapitalis-
tis er Wirts a sweise und einem demokratis en Re tsstaat. Es geht in die-
sem Text also ni t um die Frage, wie man in einer befreiten Gesells a  mit 
Mens en umgeht, die anderen Mens en Gewalt antun. Um Missverständnis-
se zu vermeiden: Wir s ließen ni t aus, dass es in einer befreiten Gesells a  
Übergriff e auf Leib und Leben anderer Mens en geben wird. Zum S utz vor 
einzelnen mag au  dann hin und wieder irgendeine Form von Zwang nötig sein 
– ansonsten wäre man jegli er Gewalt einfa  ausgesetzt. Allerdings sehen wir 
einen Unters ied zwis en zeitweiligem Zwang oder dauernder Notwendigkeit 
eines staatli en Strafwesens.

2 In all diesen Diskussionen wird vorausgesetzt, dass massenha e Sanktionen not-
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wendig und gere tfertigt sind, weil sie moralis  hehren Zielen dienten, die si  
anders ni t errei en ließen. Strafe, wie jede Form von Gewalt, ist verbunden 
mit der Bre ung eines Willens dur  einen anderen Willen. Ihre Selbstverständ-
li keit und die ihrer Begründung kann daher ni t einfa  hingenommen wer-
den: „Gewalt ist immer und in jedem Fall verwerfl i . Wer ihr [der Kritik an 
Gewalt] zustimmt, der kritisiert jede Form von Gewalt, die private und […  ] jede 
staatli e, die organisierte und die unorganisierte, die Abwehr und den Angriff . 
Also au  auf Fälle, in denen mi els des Einsatzes von Gewalt einer Not gewehrt 
werden soll, tri   die Kritik zu. Dass ein Mens  zur Notwehr gezwungen ist, d.h. 
kein anderes Mi el der S adensabwi lung besitzt, adelt keineswegs das zum 
Zwe e der Befreiung aus der Notlage zum Einsatz gekommene Mi el. Gewalt 
war dann s li t notwendig, aber bleibt do  Gewalt und unterliegt folgli  der 
genannten Kritik. Dass ein Zwe  die Mi el heilige, die zu seiner Dur setzung 
eingesetzt werden, ist eine Ausrede, die vornehmli  Politiker und zwar immer 
dann bei der Hand haben, wenn sie ihren Bürgern einreden wollen, dass es si  
um ‚heilige‘ Zwe e handelt, die sie verfolgen und die leider ni t anders als 
mit Gewalt zu errei en seien.“ (Huisken: „Jugendgewalt“, S. 64. Für diesen und 
für alle folgenden Literaturhinweise: siehe die Literaturliste am Ende des Arti-
kels.) Was heißt das für die Kritik an staatli en Sanktionen? Wenn eine kritis e 

Fortsetzung Fußnote 2:
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Die einen sorgen si  darum, ob der Staat dem S utzbedürfnis seiner 
Bürger genügend Re nung trage und hart genug gegen Verbre er 
dur greife. Andere halten die vorhanden re tli en Sanktionsmög-
li keiten für ausrei end, fordern aber ihre konsequentere Auss öp-
fung.3 Eine Minderheit hält die Betonung von Härte für den fals en 
Weg. Sie ma t geltend, dass härtere Strafen und zu viel Gefängnis 
wenig hilfrei  sind für das Ziel, Verbre er zu anständigen Bürgern 
zu ma en. Insbesondere Linke weisen gerne darauf hin, „dass do  
nur derjenige Probleme ma t, wer Probleme hat“ und fordern mehr 
Geld für eine bessere Resozialisierung. Wer ständig Geld einspare und 
immer miesere Ha bedingungen herstelle (weniger Geld für Ausbil-
dung im Knast und für Sozialarbeiter), dürfe si  ni t wundern, dass 

Betra tung ihrer Begründung erweist, dass deren Zwe e – u.a. das friedli e 
Zusammenleben in einer Marktwirts a  – anders als dur  eben sol e Sanktio-
nen ni t dur zusetzen sind, müssen au  diese Zwe e einer Kritik unterzogen 
werden. Um ein wi tiges Ergebnis dieses Textes vorwegzunehmen: Eine Kritik 
am bürgerli en Strafre t ist ohne eine Kritik an der bürgerli e Re ts- und 
Eigentumsordnung ni t zu haben.

3 Z.B. gibt es seit Jahren einen Streit über das Jugendstrafre t (zu den Besonder-
heiten des Jugendstrafre tes vgl. die Literaturhinweise). Die CDU forderte mit 
ihrem 2003/2004 vorgestellten Gesetzentwurf eine Vers ärfung des Jugendstraf-
re ts (unter anderem die Anhebung des Hö stmaßes, die grundsätzli e An-
wendung des Erwa senenstrafre ts auf 18- bis 21-Jährige und die Einführung 
eines sogenanntem Warns ussarrestes). Anfang 2008 ma te dann no  die For-
derung des damaligen hessis en Ministerpräsidenten Roland Ko  S lagzeilen, 
das Strafmündigkeitsalter von 14 auf zwölf Jahre herabzusetzen. Die Begründung 
für alle diese Forderungen lautet: Die zu große „Milde“ im Jugendstrafre t lade 
zum Re tsbru  ein. Der Re tsbru  käme die Täter ni t hart genug zu stehen. 
Deswegen sei eine Stärkung der abs re enden Wirkung dur  längere und här-
tere Sanktionen notwendig. Die Gegenposition wurde von der SPD und großen 
Teilen der Fa öff entli keit vertreten. Sie wies den Vorwurf, das Jugendstraf-
re t zei ne si  dur  unangebra te Milde aus, zurü . Das Hauptargument: 
Bestehende Gesetze rei ten aus, es käme darauf an sie au  auszus öpfen. Ex-
emplaris  hierfür war das folgende Statement des rheinland-pfälzis en Minis-
terpräsidenten Be : „Es hindert uns s on jetzt niemand, hart zu bestrafen.“ (SZ 
7.1.2008)
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Gefängnisse so wenig zur Besserung von Stra ätern und damit zum 
S utz vor ihrem Rü fälligwerden beitrügen.4

Man ist si  zwar in Politik und Öff entli keit über die konkreten 
S ri e zur Bekämpfung von Verbre en selten einig, aber dass man 
überhaupt Strafen und staatli e Gewalt brau t, darüber herrs t 
Einigkeit von re ts bis links5. Staatli e Gewalt zur Dur setzung 
von gesells a li en „Regeln“ und zum S utz wi tiger Re tsgü-
ter – wie etwa das Re t auf Eigentum oder die Freiheit der eigenen 
Person – , sei unverzi tbar. Ohne Strafen gäbe es keinen ordentli-
 en S utz der Bürger und ihrer Re te. Zwar fällt es einigen Men-
s en dur aus auf, dass (mehr) Strafen bzw. härtere Strafen Verbre-
 en ni t verhindern. Und es wird gelegentli  zugestanden, dass 
der Nutzen von Strafen – etwa für die Opfer von Stra aten – fragli  
ist. S ließli  ma en Strafen das Ges ehene für diese Opfer ni t 
wieder gut, sondern fügen der Gewalt der Stra at bloß weitere Ge-
walt hinzu. Trotzdem wird immer wieder auf die Unverzi tbarkeit 
einer abs re enden Wirkung von Strafen hingewiesen: Ohne Sank-
tionen und deren abs re ende Wirkung funktioniere ein soziales 
Zusammenleben „leider“ ni t. Viele Mens en würden sonst wi -
tige „re tli e Spielregeln“ des Zusammenlebens ni t anerkennen 
und es würden nur die Stärkeren ihr „Re t“ dur setzen können, das 
dann aber keines mehr sei. Und gerade die S wä eren könnten dar-
an do  wohl kein Interesse haben. Das staatli e Monopol auf Sank-
tionen – nur der Staat darf strafen – sei notwendig und dessen kon-
sequente Anwendung unverzi tbar. Es bedeute dem vorhandenen 

4 Wir haben ni ts an der Forderung auszusetzen, die Ha bedingungen von Ge-
fangenen zu verbessern, wohl aber an deren Begründung. Wer den Strafvollzug 
im Namen einer besseren Resozialisierung kritisiert, ma t si  für das bessere 
Funktionieren des Strafwesens stark. Ein Kritik an der Gewalt, die mit Strafen 
immer verbunden ist, leistet er damit ni t. Sta dessen trägt er, gewollt oder 
ni t, zu ihrer moralis en Legitimation bei.

5 Au  man e Linksradikale fi nden Strafen gut, wenn diese Strafen si  gegen die 
„Ri tigen“ wenden, z.B. Nazis oder Steuerhinterzieher.
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Stra edürfnis der Bevölkerung Re nung zu tragen, aber für dessen 
zivile Erfüllung zu sorgen. Nur so könne maßlose und willkürli e 
Bestrafung – beispielsweise dur  Lyn justiz – verhindert werden.6

Im folgenden ist gegen diese „Begründung“ von staatli em Stra-
fen zu zeigen, dass die wesentli en „Gründe“ für Massenkriminalität 
ni t in den einzelnen Mens en liegen. Die zu erläuternde Gegen-
these ist, dass die staatli e Garantie der bürgerli en Re ts- und 
Eigentumsordnung selbst fortwährend „gute Gründe“ und Anlässe 
für den massenha en Re tsbru  hervorbringt, der dauerha  staat-
li e Sanktionen nötig ma t. Es wird weiterhin zu zeigen sein, dass 
die dur gesetzte Behauptung von Öff entli keit und Re tswissen-
s a , das Strafre t diene dazu, ein friedli es Zusammenleben zu 
si ern und die Bürger zu s ützen,7 an den tatsä li en Zwe en 
des Strafre ts vorbeigeht. 

6 So z.B. der Jurist Ostendorf in seinem Aufsatz „Sinn“. 
7 Zum Grund und Zwe  von Strafen heißt es bei dem Re tswissens a ler Roxin 

u.a.: „Das Strafre t dient […  ] dem […  ] Re tsgüters utz [d.h. dem S utz von 
Re ten, der Verfasser] und ist in seiner Existenz demzufolge gere tfertigt, wenn 
das friedli  und materiell gesi erte Zusammenleben der Bürger nur dur  eine 
Strafandrohung bewahrt werden kann.“ (Roxin u.a.: „Einführung“, S. 4).
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2. Warum Rechtsbruch und bürgerliche Ordnung 

zusammen gehören 
8

Bürgerli e Staaten verfügen über das Gewaltmonopol.9 Das heißt 

kurz gesagt: Allein der Staat selbst und seine Organe – bzw. von ihm 

Befugte – haben das Re t, Gewalt anzuwenden oder damit zu dro-

hen. Der Staat dient mit seiner Gewalt der Einri tung und Aufre t-

erhaltung einer kapitalistis en Re ts- und Eigentumsordnung.10 

Seinen Bürgern gewährt der Staat Re te gegenüber anderen Bürgern 

und gegenüber si , also gegenüber dem Staat selbst. Von zentraler 

Bedeutung dafür, wie si  die Bürger in dieser Gesells a  am Leben 

erhalten, sind hierbei das Re t auf Freiheit, Eigentum und Glei -

heit. Freiheit bedeutet in diesem Zusammenhang, dass man frei ist, 

8 Wir gehen im Folgenden vor allem auf „Delikte“ ein, in denen es in irgendei-
ner Weise um die illegale Erlangung materiellen Rei tums geht. Hierzu müssen 
au  viele „Delikte“ gezählt werden, in denen Gewalt angewandt wird, wie z.B. 
Erpressung oder Raub, die aber in der Öff entli keit ni t als „Eigentumsdelikt“ 
eingeordnet und bespro en werden. 

 Zwar haben ni t alle Formen von Kriminalität ihren Existenzgrund in der 
Abhängigkeit von Eigentum und Lohnarbeit. Allerdings hat der größte Teil der 
Kriminalität den materiellen Mangel, der mit der Abhängigkeit von Lohnarbeit 
verbunden ist, zur Voraussetzung. In dieser Massenkriminalität, und ni t in den 
Gewal aten, die in der Öff entli keit den größten Platz einnehmen (Vergewal-
tigungen, Amokläufe, Gewal aten von „psy is  Kranken“), ist die Notwen-
digkeit eines Strafsystems in bürgerli en Gesells a en begründet. Denno  
gibt es einen Zusammenhang zwis en diesen Formen von Gewaltkriminalität 
und der Weise wie die entspre enden Täter ihre gesells a li e Stellung als 
Konkurrenzsubjekte verarbeiten. Vgl. etwa zum Zusammenhang zwis en dem 
S eitern an den Anforderungen (s ulis er) Konkurrenz und der Gewalt ju-
gendli er Amokläufer: Hagen: „Wahnsinn“ S. 9f. und Huisken: „S ule“, sowie 
ders.: „S ool shooting“ S. 2f.

9 Wer s on mehrere Texte von uns gelesen hat, dem sind die folgenden Ausfüh-
rungen über den Zusammenhang zwis en Freiheit, Glei heit, Eigentum sowie 
der Konkurrenz und ihren Auswirkungen viellei t s on bekannt. In diesem Fall 
kann man den kursiv gesetzten Text au  überspringen.

10 Aus wel en Interessen bürgerli e Staaten dies tun, dazu später mehr.
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Verträge zu s ließen und ni t der Sklave von irgendjemandem ist. 

Eigentum bedeutet die auss ließli e Verfügung über eine Sa e.11 

Glei heit bedeutet, dass alle Bürger vor dem Gesetz glei  sind. Letz-

teres heißt aber au : Für jeden Einzelnen bilden die Freiheit und das 

Eigentum der anderen wiederum die S ranke seiner eigenen Freiheit 

und seines Eigentums. Er kann also mit dieser seiner Freiheit nur bis 

an die Grenze der Freiheit der anderen gehen. 

Die genannten Re te sind für jede – sei sie nun Friseurin oder 

Besitzerin eines Frisierladens, Maurerin oder Chefi n eines Bauun-

ternehmens – unerlässli , um etwas zu kaufen und zu verkaufen, 

kurz: um an die nötigen Mi el zum Leben zu kommen.12 Indem der 

Staat Friseuren, Frisierladenbesitzern, Maurerinnen und Bauunter-

nehmerinnen glei ermaßen Freiheit und Eigentum garantiert, er-

mögli t er ihnen ni t nur ihre Existenz dur  den Kauf von Waren 

zu bestreiten, er zwingt sie au  dazu. S ließli  ist jeder darauf 

angewiesen, seinen Lebensunterhalt allein mit den Mi eln zu bestrei-

ten, die ihm als Eigentum zur Verfügung stehen. Da Arbeitsteilung 

herrs t und kaum jemand si  selbst versorgen kann, sind alle von 

nützli en Dingen anderer abhängig. Der Auss luss hiervon dur  

die staatli e Garantie des Eigentums ma t es für alle Bürger nö-

11 Was man mit seinem Eigentum anstellt, kann man selbst ents eiden, solange 
man niemand anderen in dessen Freiheit bes ränkt. Eine Krankens wester 
oder ein Erzieher etwa können ihre Arbeitskra  an die Krankenhäuser oder Kin-
dergärten ihrer Wahl verkaufen. Ein Hausbesitzer kann selbst ents eiden, wen 
er zur Miete darin wohnen lässt – solange er offi  ziell niemanden wegen seiner 
Hautfarbe, seines Ges le ts o.ä. bena teiligt.

12 Die Garantie von Freiheit, Glei heit und Eigentum ermögli t den Bürgern das 
Abs ließen gültiger Verträge und damit Kauf und Verkauf von Waren. Denn je-
der Austaus  von Waren und Geld fi ndet unter der Re tsform des Vertrages 
sta , egal, ob es si  dabei um Kaufverträge, Arbeitsverträge oder Mietverträge 
handelt. Für das Zustandekommen von Verträgen ist die auss ließli e Verfü-
gung über Besitz ebenso Bedingung wie der Umstand, dass Vereinbarungen zwi-
s en formal glei en Personen ges lossen werden und die Zustimmung zum 
Vertrag frei ist von persönli em Zwang. 
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tig, si  Geld zu bes aff en, um damit wiederum an die Gegenstände 

ihres tägli en Bedarfs zu kommen. In der Garantie des Eigentums 

ste t daher eine ziemli e Härte: Diese Garantie bedeutet, dass Be-

dürfnisse nur als zahlungskrä ige befriedigt werden.13

Je na dem, wie viel und wel es Eigentum einem zur Verfügung 

steht, wirkt si  die Freiheit zur Betätigung der Personen re t un-

ters iedli  aus: Eine Maurerin oder eine Friseurin haben nur ihre 

Arbeitskra  zu verkaufen. Um an Geld zu kommen, müssen sie Un-

ternehmer fi nden, die ihnen ihre Arbeitskra  (zeitweise) abkaufen. 

Unternehmer hingegen verfügen über die materiellen Produktions-

bedingungen – von LKW über Rohstoff e wie Zement und Steine bis 

hin zu Betonmis ern oder den Frisiersalon mit den entspre enden 

Utensilien.14 Sie bestreiten ihren Unterhalt über einen Teil des Ge-

winns, den sie mit dem von ihren Arbeitern produzierten Waren und 

erbra ten Dienstleistungen erzielen. Das können sie einfa  deshalb, 

weil Produktionsmi el und produzierte Waren ihr Eigentum sind. 

Dass der Verkauf der produzierten Waren Profi t abwir , ist der ein-

zige Grund dafür, Leute für Lohn arbeiten zu lassen. Wir  die Pro-

duktion und der Verkauf von Waren keinen Profi t ab, dann stellt ein 

Unternehmer Arbeiterinnen entweder gar ni t ein oder er entlässt 

sie. Dur  ihre Konkurrenz um Absatz und Profi t nötigen si  die Un-

ternehmer we selseitig das Interesse an der dauernden Verbilligung 

ihrer Waren dur  Kostensenkung auf. Aus der Konkurrenz rührt 

das Interesse der Unternehmen, die Kosten für die Herstellung der 

13 Und wer z.B. seinen Strom ni t zahlen kann, dem wird er eben abgestellt. In 
einer Stadt wie Fürth gab es z.B. 2007 1.600 Stromabs altungen (Jo en; Anna; 
Stefan: „Leute“).

14 Der Vereinfa ung halber seien hier Eigentümer an Produktionsmi eln und die 
Person, die die Funktion eines Unternehmers ausübt, glei gesetzt. Das wird 
der Sa e gere t, weil es auf die Funktion und damit ni t auf die Person an-
kommt.
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eigenen Produkte soweit zu reduzieren wie mögli . Au  Lohnkosten 

sind Kosten. Weil der Lohn für das Unternehmen zu den Unkosten 

gehört, ist er mögli st gering zu halten – im Verhältnis zur Leistung 

(gemessen in der Zahl der hergestellten Produkte pro Zeiteinheit). 

Für alle Lohnabhängigen gilt, dass ihr Einkommen si  ni t na  

ihren Bedürfnissen ri tet. Einteilen muss sein Geld daher jeder ab-

hängig Bes ä igte. Für viele rei t der Lohn au  für sol e All-
tagsgegenstände wie Fernseher, Was mas inen usw. erst mal ni t. 
Darauf bauen Autohäuser, Versandhäuser und Banken. Per Raten- 
und Überziehungskredit ma en sol e Unternehmen ein Ges ä  
mit der Abhängigkeit der Mens en von ihrem Lohn. Bei den Lohn-
abhängigen bedeuten S ulden Abzüge von ihrem kün igen Lohn. 
Da heißt es einteilen und Sonderangebote kaufen, damit das Geld bis 
zum nä sten Monatsanfang rei t. Dass si  die Höhe des Lohns 
ni t na  den Bedürfnissen der Lohnabhängigen ri tet, zeigt si  
in Deuts land au  am wa senden Niedriglohnsektor: Arbeiter fi n-
den zunehmend nur no  dann Arbeit, wenn sie Löhne akzeptieren, 
die hö stens ein Überleben am Rande des Existenzminimums ermög-
li en – wenn überhaupt.15

Ökonomis e Interessengegensätze bestehen im Kapitalismus, wie 
oben dargestellt, zwis en Lohnabhängigen und Unternehmen ganz 
grundsätzli  und zwar bezügli  Lohnhöhe und Arbeitszeit. Aber 
au  Automobilhersteller kämpfen gegeneinander – etwa um Markt-
anteile. Zwis en Fleis fi rmen und Fleis käufern hingegen dreht 
si  der Interessengegensatz um Preis und  alität der Ware Fleis . 
Mieter und Vermieter wiederum streiten darüber, was es konkret heißt, 

15 Mehr als jeder fün e abhängig Bes ä igte in Deuts land arbeitete vor der 
Wirts a skrise zu einem Niedriglohn – das heißt: im Westen für weniger als 
9,62 Euro je Stunde, im Osten für unter 7,18 Euro. Insgesamt 6,5 Millionen Men-
s en waren 2007 somit Geringverdiener. Vgl. etwa „Lohnspreizung ohne Bei-
spiel“, h p://www.boe ler-boxen.de/5451.htm.
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den Wohnraum gemietet zu haben und also nutzen zu können. Lohn-

arbeiter s ließli  konkurrieren untereinander um off ene Stellen.

Weil in einer Konkurrenz grundsätzli  die einen ihre Interessen 

nur gegen die der anderen dur setzen können, beinhaltet sie zwangs-

läufi g die we selseitige S ädigung der Interessen der Gesells a s-
mitglieder. Diese S ädigung ist ganz normal und völlig vereinbar 
mit dem bürgerli en Re t. Das bürgerli e Re t gibt dieser Kon-
kurrenz bzw. allgemeiner der Austragung von materiellen Interessen-
gegensätzen eine bestimmte Verlaufsform. Dadur  ist si ergestellt, 
dass Mens en in der Regel ihre Interessen gegen andere auss ließ-
li  in den festgelegten Bahnen dur setzen – also si  ni t etwa 
dadur  zum Eigentümer eines Laibes Brot oder eines Hauses ma-
 en, indem sie si  diese ohne Zustimmung der Eigentümer mi els 
körperli er Gewalt aneignen. 

Der Auss luss der meisten Mens en von vielen Mi eln des Bedarfs 
dur  die Eigentumsgarantie und die negativen Auswirkungen der 
Konkurrenz sind immer wieder Anlass dafür, das Re t auf Privat-
eigentum oder andere Re te zu verletzen, um auf diese Weise die 
eigenen materiellen Interessen besser dur zusetzen oder überhaupt 
zu verwirkli en. Hierbei muss man weder zuerst an spektakuläre 
Banküberfälle denken, no  an Delikte wie Kohlenklau oder ähnli-
 e Diebstähle in Osteuropa oder Dri weltländern, die dem na ten 
Überleben dienen.16 Taten wie beispielha  die folgenden ges ehen 
au  in erfolgrei eren kapitalistis en Nationen wie der BRD tägli  
und zwar zum Teil massenha :

Mens en bezahlen von ihnen bezogene Dienstleistungen, z.B. • 
Strom, ni t, weil sie ihr Geld für andere Dinge ausgegeben ha-
ben.17

16 Vgl. z.B. „Kohleklau im Armens a t“, h p://www.daserste.de/weltspiegel/bei-
trag_dyn~uid,2ga58yzu1zqbmhrs~cm.asp.

17 Und das ist in Zeiten von Hartz IV nun wirkli  keine Seltenheit. 
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Mens en reisen illegal in ein Land ein und halten si  dort • 
ohne gültige Papiere auf, z.B. in der Hoff nung dem Elend in ih-
rem Herkun sland zu entgehen.18

Unternehmer nutzen die Re tlosigkeit oder Unwissenheit von • 
Arbeitern – gerade aus dem Ausland – aus und bezahlen die-
se ni t, ni t fristgere t oder zu „gesetzeswidrigen“ Löhnen, 
um die Konkurrenz zu unterbieten und si  so Au räge zu si-
 ern.19

Au  ansonsten re ts aff ene Bürger lassen andere Mens en • 
„s warz“ für si  arbeiten.20 Z.B. bes ä igen Familien massen-
ha  ni t selten au  ausländis e Haushaltshilfen „s warz“. 
Diese „dürfen“ ni t nur den Haushalt besorgen, sie „dürfen“ 
si , weil die Familie si  die Kosten für eine „reguläre“ Pfl ege-
kra  ni t leisten kann, neben dem Haushalt au  no  um die 
80-jährige Oma kümmern.21

Leute besetzen leer stehenden Wohnraum, weil sie ihn brau en • 
und man mal au , weil sie den Leerstand von Wohnraum für 
unmoralis  halten.

18 Na  S ätzungen betrug Ende des letzten Jahrzehnts die Zahl der Mens en, die 
ohne gültige Papiere in der BRD leben, zwis en 500.000 und 1,2 Millionen. Der 
Migrationsberi t der Bundesregierung von 2005 ging von einer Millionen Men-
s en aus. Vgl. hierzu: h p://www.welt.de/print-welt/article211591/In_Deuts -
land_leben_eine_Million_Illegale.html

19 Z.B. wurden 2010 Razzien in rund 2000 Unternehmen im Berei  der Gebäuder-
einigung dur geführt. Dies ergab folgende Bilanz: „In 269 Fällen bestehe der 
Verda t, dass von Arbeitgebern der Mindestlohn ni t bezahlt worden sei…  “, 
h p://www.tagess au.de/wirts a /gebaeudereiniger116.html

20 Vgl. z.B. „S warzarbeit in jedem dri en Haushalt“ (Tagesspiegel vom 
25.02.2009) 

21 Während es si  bei der bloßen Ni tanmeldung geringfügig Bes ä igter (Mini-
Jobs) zumindest in privaten Haushalten um eine Ordnungswidrigkeit handelt, die 
mit Bußgeld sanktioniert werden kann, stellt etwa die Bes ä igung von Auslän-
dern ohne Genehmigung und ohne Aufenthaltstitel eine Stra at dar (vgl. hierzu 
z.B. das Gesetz zur Bekämpfung der S warzarbeit und illegalen Bes ä igung 
§§ 10-11).
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Mens en besorgen si  illegale Kopien von Musik, Spielen und • 
anderen digitalen Gütern, weil das „kostenlos“ ist. Außerdem 
halten sie das Risiko, erwis t zu werden, für gering und die 
Sanktionen des Staates für verhältnismäßig niedrig. Das eigene 
Gewissen wird in der Regel nebenbei au  no  relativ gut beru-
higt („Die großen Firmen ju t das do  eh ni t.“).
Mens en, die si  selbst für grundanständig halten, fahren • 
„s warz“ oder betrügen bei der Steuererklärung, weil ihnen die 
Fahrkarten zu teuer, die Steuersätze ungere t ers einen, weil 
sie davon ausgehen, niemanden persönli  zu s ädigen und sie 
die Wahrs einli keit, erwis t zu werden, wiederum als ge-
ring ansehen.22 

Diese Beispiele für Kriminalität sind u.a. ein Hinweis darauf, dass 
au  das Leben in kapitalistis  verglei sweise erfolgrei en Staa-
ten wie der BRD zumindest für die meisten abhängig Bes ä igten 
kein Leben ist, in dem es wesentli  um ihre Bedürfnisse ginge. Au  
wenn sie selbst ihren Mangel ni t so sehen mögen: Dur  das Pri-
vateigentum sind die meisten Mens en von vielen Dingen erstmal 
ausges lossen, die sie für ihre Bedürfnisbefriedigung benötigen wür-
den.

22 Das hier über Steuersünder und S warzfahrer Gesagte gilt ni t nur für die-
se. Die meisten der angeführten Taten werden von Mens en begangen, die si  
selbst häufi g ni t als Stra äter und ihr Handeln ni t als moralis  verwerfl i  
ansehen.
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3. Warum Strafen und bürgerliche Ordnung zu-

sammengehören

Weil der Staat eine funktionierende kapitalistis e Wirts a  will, 
kann er den Re tsbru  ni t dulden.23 Er muss gegenüber seinen 
Bürgern Freiheit, Glei heit und Eigentum und die Einhaltung von 
Verträgen gewaltsam garantieren. Da er weiß, dass das wirts a li-
 e Leben von Interessengegensätzen dur zogen ist, deren ungeord-
nete Austragung das dauerha e Funktionieren von kapitalistis em 
Wa stum in Frage stellt, hat der Staat im Zivilre t alle Ges ä e 
der Bürger der re tli en Form des Vertrages unterworfen. Au  hat 
er die Bürger als Vertragspartner mit Ansprü en ausgesta et, die es 
ihnen erlaubt, ihre Interessen gegen die andere Partei gegebenenfalls 
mit Hilfe der Staatsgewalt dur zusetzen – über die Klage vor dem 
Zivilgeri t bis hin zur Zwangspfändung24.

Mit dem Strafre t legt der Staat u.a. fest, wel e Verstöße gegen 
seine Re tsordnung er überhaupt mit Sanktionen in Form von Stra-
fen ahnden will und wie s wer diese ausfallen.25 Da der Staat weiß, 

23 Ein Staat einer Gesells a  mit kapitalistis er Ökonomie ist ni t bloß Garant 
der Re te, die er den Bürgen verleiht. Er ist interessiert am Erfolg der nationa-
len Rei tumsproduktion, von der alle Lebensbedingungen im Land eins ließ-
li  seiner eigenen fi nanziellen Basis (Steuerau ommen) abhängen. Ni t erst 
in Zeiten vers är er Standortkonkurrenz (Globalisierung) hat der Staat daher 
ein Interesse am Wa stum seines nationalen Kapitals. Diesem Wa stum dienen 
ni t nur Maßnahmen zur Erhaltung einer funktionierenden und s lagkrä igen 
Exekutive (unabhängige Justiz, starke und gut ausgerüstete Polizei usw.), sondern 
au  sol e Maßnahmen, die die Konkurrenz der Einzelkapitale begrenzen, um 
zu gewährleisten, dass Mens  und Natur dauerha  benutzbar bleiben (z.B. Ar-
beitss utzgesetzgebung oder Umweltgesetzgebung). 

24 Die Zwangsvollstre ung ist die Anwendung staatli er Gewalt zur Dur setzung 
privatre tli er Ansprü e des Gläubigers gegen den S uldner auf Grundlage 
eines vollstre baren Titels, etwa dur  Pfändung oder Zwangsversteigerung.

25 Der Staat beantwortet aber ni t jede von ihm als s ädli  für das Zusammenle-
ben in der Gesells a  einges ätzte Handlung mit der Sanktion Strafe. Nur dort, 
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dass ökonomis e Interessen und moralis e Erwägungen (alleine) 
die Mehrheit der Bürger ni t von Re tsbrü en abhalten, versu t 
er anders Einfl uss zu nehmen. Über die Einordnung von Handlungen 
als Stra aten, dur  Sanktionen (von der Geldstrafe bis zu lebens-
langer Ha  bzw. in man en Staaten bis zur Todesstrafe), dur  das 
Strafmaß und dur  die Erhöhung der Au lärungsquote von Ver-
bre en drü t er seinen Bürgern (mehr) Material für die von ihm 
unterstellten Kosten-Nutzen-Kalkulationen auf. Re tsbrü e bzw. 
„Verbre en dürfen si  ni t auszahlen“, so die gerne genannte Be-
gründung. Das bloße Eigeninteresse der S adensvermeidung also 
soll die potentiellen Re tsbre er unter den Bürgern von Re tsbrü-
 en abhalten und so Re tsverletzungen begrenzen. Dies gilt ni t 
nur für den Berei  des Strafre ts, sondern au  für das Zivilre t.

Funktioniert diese Kalkulation gesamtgesells a li , dann kann 
si  jeder Bürger darauf verlassen, dass Verträge mit anderen – sei-
en es normale Kaufverträge, Arbeitsverträge oder Mietverträge – in 
der Regel au  dann eingehalten werden, wenn der andere von der 
Ni teinhaltung einen Vorteil hä e. Er kann si  darauf verlassen, 
dass S warzfahren, Autodiebstahl und Steuerbetrug Ausnahmen 
bleiben. Aber die Mögli keit, säumigen Zahlern von Kleinkrediten 

wo er Verletzungen von Re ten als gravierende Bedrohung für grundlegende 
Re tsgüter wie etwa Freiheit der Person, Leben und Eigentum eins ätzt und 
er der Meinung ist, dass „mildere Mi el“ zur Sanktionierung (wie etwa Vertrags-
strafen) ni t ausrei ten, stu  er sie als Vergehen bzw. als Verbre en ein und 
reagiert auf sie mit Strafen. Vertragsbrü e etwa gelten zwar ab einem bestimm-
ten Ausmaß als „sozials ädli ; denn Handel und Wandel können nur gedeihen, 
wenn Verträge eingehalten werden. Die generelle Bestrafung von Vertragsbrü-
 en wäre aber unangemessen“. (Roxin u.a. „Einführung“, S. 3). Sol e Re tsver-
letzungen müssten, so z.B. Roxin, nur bestra  werden, wenn „mildere Mi el“ zur 
Sanktionierung (wie etwa Vertragsstrafen) ni t ausrei ten. Wel e Taten eine 
„gravierende Bedrohung“ darstellen, dafür gibt es allerdings kein objektives Maß. 

Dies wird näher erläutert im Kapitel „8. Das Strafre t: Ni t die Verwirkli ung 
eines Ideals von Gere tigkeit, sondern Ausdru  des politis en Willens zum 
S utz der bürgerli en Re tsordnung“.
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den Geri tsvollzieher na  Hause zu s i en oder Autodiebe ins 
Gefängnis zu sperren, s ließt die S ädigung der Bürger dur  wei-
tere Autodiebstähle oder unbezahlte Kredite ni t aus. Selbst wenn 
ein „Täter“ eingesperrt wird, dann ist das „Delikt“ mitsamt seinen ge-
sells a li en Ursa en no  ni t vers wunden. Die Arbeit von 
Geri tsvollziehern beseitigt s ließli  au  ni t die Gründe, war-
um viele Leute regelmäßig die Raten für ihre Kleinkredite ni t mehr 
bezahlen können. 

Das ist allerdings au  kein Wunder: Ein Staat, dem es um das 
Wa stum der nationalen Wirts a  geht, kann si  ni t zum Ziel 
setzen, allen Bürgern ein Einkommen und damit einen sol en Wohl-
stand zu ermögli en, der es überfl üssig ma en würde, Käufe auf 
Kredit vorzunehmen.26 Ebenso wenig will er mit seinem Re t vor 
allen S ädigungen s ützen, die in einer Gesells a  mit einer kapi-
talistis en Ökonomie regelmäßig au reten. Das ist s li t ni t die 
Aufgabe des bürgerli en Re tes: Re t legt fest, wann überhaupt – 
re tli  gesehen – eine S ädigung eines anderen Interesses vorliegt, 
wie weit sie gehen darf und wo sie ihre Grenze hat. S ädigungen, 
die für das Funktionieren von Staat und kapitalistis er Wirts a  als 
unerlässli  angesehen werden, sind also mit dem Re t in gewissen 
Grenzen erlaubt und gewollt. Am deutli sten zeigt si  das an der 
Regelung von Lohnarbeit (Begrenzung der Arbeitszeit, Minimum an 
Arbeitss utz usw.). Das erklärt au , warum Kriege oder Atomkra -
werke ni t verboten sind, S ädigungen, die man si  und damit der 
eigenen Gesundheit zumuten kann – etwa dur  Drogenkonsum –, 
dagegen s on. 

Zwis enfazit: Eine o  gehörte Legitimation von Strafen lautet, dass 
viele Bürger das Re t auf Eigentum ohne Drohung mit Gewalt ni t 

26 Vgl. zur Kritik an Strategien, Armut dur  Umverteilung zu mildern bzw. zu be-
seitigen, unsere Kritik an der Forderung na  einem bedingungslosen Grundein-
kommen: h p://www.junge-linke.org/de/s wer_mit_dem_s onen_leben_das_
konzept_des_bedingungslosen_grundeinkommens
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anerkennen würden. Dies wird gerne als Begründung für die prinzipi-
elle Notwendigkeit von Gewalt für jegli es gesells a li e Zusam-
menleben von Mens en angeführt. Dabei wird aber von dem Um-
stand abgesehen, dass es ohne die Garantie von Freiheit, Glei heit 
und Eigentum au  keine massenha en Verletzungen von Eigentum 
gäbe. Die Garantie dieser Prinzipien zwingt nämli  jeden, mit seinem 
Eigentum sein „Glü “ auf dem Markt bzw. in einer kapitalistis en 
Ökonomie zu su en. Die materiellen Ursa en für die massenha e 
Verletzung von Eigentum bringt der Staat insofern selbst hervor, als 
er alle auf die Existenz als Eigentümer und damit als Mark eilneh-
mer verpfl i tet und sie den Marktgesetzen aussetzt. Der Umstand, 
dass Strafen in kapitalistis en Gesells a en nötig sind, verrät da-
her wenig über die Natur des Mens en, dafür umso mehr über die 
Gewal rä tigkeit und den materiellen Mangel der Gesells a en, in 
denen es Eigentum und eine kapitalistis e Ökonomie gibt.
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4. Das Interesse des bürgerlichen Staates an der 

Akzeptanz des Rechts durch die Mehrheit seiner 

Bürger 

Das Funktionieren eines Re tsstaates setzt voraus, dass die Mehrheit 
der Bevölkerung das Re t ni t nur deshalb akzeptiert, weil sie dur  
die unmi elbare Drohung von Gewalt davon abgehalten wird. 

Als Re tsstaat geht es dem Staat darum, dass die Mehrheit der 
Bürger das Re t au  ni t nur deswegen anerkennt, weil sie darin 
ein Mi el zur Dur setzung ihrer partikularen (ökonomis en) In-
teressen zu sieht. Sondern weil sie die Minimalvoraussetzung eines 
„zivilisierten Zusammenlebens“ darin erbli t. Warum? Damit Ka-
pitalismus dauerha  klappt, muss si  zumindest die überwiegende 
Mehrheit der Bürger freiwillige dem Re t als unbedingte Regelungs-
instanz unterwerfen27 

Au  Politiker mögen die Dur setzung des Re ts  als dem ver-
bindli em Mi el der Austragung von gesells a li en Gegensätzen 
für eine selbstlose Dienstleistung des Staates in Sa en „zivilisiertes 
Zusammenleben“ halten. Tatsä li  hat der Staat daran ein eigenes, 
den ökonomis en Interessen seiner Bürger gegenüber au  entge-
gengesetztes Interesse; in diesem Sinne ist Re t Herrs a smi el. 
Erst wenn die überwiegende Mehrheit der Bürger beim Verfolgen ih-
rer Interessen gegeneinander bedingungslos das Re t a tet, herrs t 
der Zustand, auf den es dem Staat als ideellem Gesamtkapitalisten an-

27 Der Einzelne fi ndet si  deswegen in einer Doppelrolle wieder: Als Bürger, der 
seinen ökonomis en Interessen na geht, darf und muss er ein borniertes Eigen-
interesse am Geldverdienen verfolgen, in anderer Hinsi t muss er davon au  
absehen, denn er muss, um seinen Interessen na gehen zu können als Staatsbür-
ger Loyalität gegenüber den staatli en Setzungen der Bedingungen des We -
bewerbs au ringen. D.h. zum Beispiel der Unternehmer kann Arbeiter, deren 
Löhne er einsparen will, ni t von heute auf morgen entlassen, was betriebs-
wirts a li  viel nützli er, da kostensparender wäre, sondern erst na  einer 
gesetzli en Kündigungsfrist. 
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kommen muss. Die einzelnen Bürger akzeptieren dann mehrheitli  
das Re t und die Staatsgewalt prinzipiell, d.h. au  dann, wenn die 
Dur setzung des Re ts gegen ihre partikularen Interessen steht28. 
Z.B. dur  die Einsi t in den Verzi t auf politis e Streiks (diese 
sind in Deuts land verboten). Erst unter dieser Bedingung wird Ka-
pital im Land investiert sta  abgezogen und ist dauerha es Wa stum 

mögli . Erst unter dieser Bedingung kann der Staat im Interesse des 

Standortes Zumutungen gegen seine Bürger dur setzen, ohne dass 

diese darüber an der Re tsordnung selbst grundsätzli  zweifeln – 

oder an der Wirts a sordnung, der diese Re tsordnung dient. Falls 

es aber zu ernstha em politis em Widerstand etwa in Form von 

Fabrikbesetzungen oder Massenstreiks kommt, steht ni t die Wirt-

s a sordnung zur Disposition, sondern es werden die Grundre te 

außer Kra  gesetzt und es gelten die Notstandsgesetze. 

28 Was regelmäßig in Frage gestellt wird, ist ni t das Re t, sondern ist die Um-

setzung des Re tes bzw. seines Ideals dur  die konkrete Gesetzgebung der 

vers iedenen Regierungen oder die Exekutive, spri  selbstgere te Politessen, 

faule bzw. korrupte Beamte usw.
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5. Wie kommen gewöhnliche Bürger zur Ideali-

sierung von Recht und Gewalt?

Re t, das in dem eben bes riebenen Sinne als Herrs a smi el – 
d.h. zur Dur setzung von Staatsinteressen gegen die gegensätzli en 
Interessen der Bürger – funktioniert, kann es nur geben, wenn die 
Mehrheit der Bürger ihre partikularen Interessen dem Re t freiwillig 
unterordnet, weil sie die Herrs a  des Re ts als unerlässli  für ein 
zivilisiertes Zusammenleben ansieht. Gewaltsame Dur setzung und 
Herrs a  des Re ts beziehen ihre moralis e Legitimation aus dem 
Ideal des Re tsstaates als einer über den gegensätzli en Interessen 
der Bürger stehenden Instanz, die allein dem Re t und seiner Dur -
setzung verpfl i tet ist und alle Bürger glei  behandelt. Idealisieren-

de Bilder von Re t und vom Re tsstaat und die damit verbundene 

Werts ätzung von beidem sind in den wirts a li  erfolgrei en 

demokratis en Staaten wie der BRD historis  und gesells a li  

breit dur gesetzt.29 

Spätestens im Kindergarten und in der S ule wird einem beige-

bra t, seine besonderen Interessen ni t nur an anderen Sonderin-

teressen, sondern vor allem an Regeln, die für alle verbindli  gelten 

sollen, zu relativieren. Sol e Regeln erkennen s on viele S ulkin-

der als unbedingte, über die eben ni t zu diskutieren ist, ni t nur 

deshalb an, weil sie es müssen. Ausgehend von ihrem Willen, si  

etwa im s ulis en Leistungsverglei  zu bewähren, lernen sie frü-

her oder später die Allgemeinheit der Regeln für die Leistungsbeur-

teilung oder, abstrakter gesagt, Gere tigkeit als vermeintli  gutes 

Mi el ihrer Interessendur setzung zu s ätzen: Weil für alle diesel-

ben Regeln gelten, werde kein Kind bevorzugt oder bena teiligt. Alle 

hä en die glei en Chancen im Leistungsverglei . Die dur  Erzie-

29 Eine historis e Voraussetzung ist zum Beispiel die politis e Integration der Ar-

beiterbewegung in die bürgerli e Gesells a .
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hung und Erfahrungsverarbeitung gewonnene Werts ätzung von 
Gere tigkeit und von allgemeingültigen Regeln des sozialen Mitein-
anders fi nden viele Bürger in ihrem späteren Alltag als Erwerbstätige 
und Mieter in der Regel bestätigt. Das Re t ers eint ihnen als zivi-
lisatoris e Leistung, weil es ni t nur das Eigentum des Vermieters 
s ützt, sondern au  das Interesse des Mieters auf S utz vor will-
kürli en Mieterhöhungen. Das Kündigungss utzgesetz wird für sie 
zu einer staatli en Maßnahme, die einem au  als Arbeiter ein Stü  
Si erheit gibt, weil es ein unmi elbares „Hire and Fire“ verhindert.

Die Mens en, die von ihren praktis en Interessen, etwa als Er-
werbstätige und Mieter zu einer positiven Beurteilung des Re tes 
kommen, gelangen dazu, indem sie von den bestehenden re tli en 
und ökonomis en Verhältnissen ausgehen. Unter diesen wollen sie 
zure t kommen. Als politisierte Staatsbürger fi nden sie früher oder 
später Anlässe, si  au  grundsätzli  darüber Gedanken zu ma en, 
wel en Wert eigentli  so ein funktionierender Re tsstaat – wie es 
ihn in Deuts land gibt – für den Bürger hat. Dabei kommen sie dann 
ungefähr zu folgendem S luss: Ohne Re te und einen Staat, der da-
rauf aufpasst, dass diese für alle glei ermaßen gelten, sei es unmög-
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li , dass alle, also au  sie selbst, die glei e Mögli keit haben, ihre 
Interessen gegen andere zu behaupten. Arbeiter z.B. können si  ganz 
gut vorstellen, dass Unternehmen ihnen ihren Lohn ni t fristgere t 
zahlen würde, wenn dies ni t im Arbeitsre t geregelt wäre. Hand-
werker z.B. wissen, dass ihre Kunden immer wieder „gute“ Gründe 
haben geleistete Dienste ni t oder nur teilweise zu bezahlen und 
sie daher auf unbezahlten Re nungen sitzen blieben, wenn sie ihre 
Ansprü e ni t per Geri t und per Zwangspfändung dur setzen 
könnten. Der Staat ermögli e dur  seine Re tsordnung und die da-
mit verbundene verbindli e Reglung der Austragung von Konfl ikten 
zwis en gegensätzli en Interessen erst ein gewaltloses, friedli es 
Zusammenleben von Mens en mit ihren nun einmal au  gegen-
sätzli en sozialen Interessen. Dur  seine Unparteili keit sorge der 
Re tsstaat dafür, dass au  die S wä eren zu ihrem Re t kämen. 
In dieser Si tweise tri  der Staat mit seiner Gewalt und der Re ts-
ordnung zu ihrem Leben als Erwerbstätige, Verkäufer von Dienstleis-
tungen oder Mieter und den Konfl ikten mit Arbeitgebern, Kunden 
und Vermietern hinzu, um eine zivile Austragung dieser Konfl ikte zu 
ermögli en. Eine zutreff ende Bestimmung der Leistung des Re ts 
ist dies aber, wie oben gezeigt wurde, ni t. Die staatli en Gesetze 
regeln nämli  Interessengegensätze, die unabhängig von den Geset-
zen in der Form gar ni t vorhanden wären. Derselbe Staat setzt mit 
dem Re t auf Eigentum und der Verpfl i tung der Bürger zum Kauf 
und Verkauf von Waren auf dem Markt s ließli  erst die Abhängig-
keit von Mietern gegenüber Vermietern, von Verkäufern gegenüber 
den Zahlungen ihrer Kunden und die Abhängigkeit von Arbeitern 
gegenüber Unternehmern in Kra , aus der die Interessengegensätze 
resultieren, die eine re tli e Regulierung dieser Gegensätze nötig 
ma en. 

Diese Verkehrung von Existenzgrund und Folge wiederholt si  
in einer übli en Re tfertigung staatli er Gewalt und staatli er 
Sanktionen. Die meisten Mens en wissen in der Regel s on auf-
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grund ihrer eigenen Erfahrungen mit der Knappheit ihrer fi nanziellen 
Mi el, dass sie selber im Kau aus mehr oder weniger häufi g ni t 
bezahlen würden, wenn es keine Polizei und keine Strafen für Dieb-
stähle gäbe. Sie können si  denken, dass für die Benutzung von Bus-
sen und Bahnen viele Mens en keine Ti ets kaufen würden, gäbe es 
keine Kontrollen und keine Bußgelder. Bei sol en Gedankengängen 
gehen die, die sie anstellen, von den Verhältnissen in einer bürgerli-
 en Gesells a  aus und überlegen si  dann, wie denn wohl „die 
Welt“ aussähe, wenn es kein staatli es Gewaltmonopol und keine 
staatli en Bußgelder und Strafen gäbe. Übrig bleiben in ihrer Vor-
stellung Verhältnisse, in denen Re te niemand mehr ernst nimmt 
und in denen daher Chaos und Not herrs en.30 Kau äuser müss-
ten di t ma en und Verkehrsbetriebe ihren Betrieb einstellen, weil 
si  Ges ä e ni t rentieren würden. Und dies alles, weil es da kein 
staatli es Monopol auf Gewalt mehr gäbe, das der rü si tslosen 
Dur setzung von gegensätzli en Interessen der Mens en S ran-
ken setzen könnte. Angesi ts einer sol en Alternative ers einen 
den Mens en das staatli e Gewaltmonopol und Sanktionen für 
mens li es Zusammenleben s le thin als unverzi tbar. Wenn 
dur  sol e Gedankenexperimente aber überhaupt etwas „bewiesen“ 
wird, dann der Umstand, dass ein halbwegs friedli es Zusammen-
leben in einer Welt mit Eigentum, Konkurrenz und dem dazugehö-
rigen Mangel ohne Gewalt ni t geht. Der zentrale Fehler bei dieser 
Art von „Begründung“ staatli en Strafens mit der Bedrohung von 
Re ten dur  Re tsverletzter besteht darin, si  die überhaupt erst 
dur  den Staat eingeri teten Verhältnisse einfa  ohne den Staat zu 
denken. Die Konkurrenz aller gegen alle und alle daran hängenden 
materiellen Mangel ers einen dann als vorstaatli e.

30 Anlass zur Bestätigung und zum Ausmalen dieser Auff assung bieten regelmäßig 
Medienberi te über Plünderungen und Gewalt in Gegenden dieser Welt, in de-
nen es kein staatli es Gewaltmonopol gibt oder dies vorübergehend außer Kra  
gesetzt ist. Letzteres war z.B. 2005 in der übers wemmten und von Seiten des 
Staates vorübergehend ni t mehr kontrollierten Stadt New Orleans der Fall. 
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6. Die strafrechtliche Bestimmung von Schuld: 

mangelnder Wille zur Unterordnung unter die 

bürgerliche Rechtsordnung

Die allgemeine Gültigkeit des Re tes setzt voraus, dass Re tsbrü-
 e von Seiten der Bürger und Gewalt von Seiten des Staates zur 
Dur setzung des Re ts die Ausnahme bleiben von der Regel, dass 
Interessengegensätze mi els Re t ausgetragen werden. Als Re ts-
staat geht es dem Staat daher um die freiwillige Anerkennung seiner 
Re tsordnung dur  die Bürger31. Er verpfl i tet si  darauf, beim 
Strafen sorgfältig zwis en Re tsbre ern und re tstreuen Bürgern 
zu unters eiden.32 

31 Und damit fährt der  Staat au  ganz gut.
32 Das äußert si  z.B. in der Strafverfolgung darin, dass Handlungen nur dann als 

Stra aten verfolgt werden dürfen, wenn sie zum Zeitpunkt der Tat bereits als 
Stra at galten.
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Aus dem Interesse an freiwilliger Unterordnung der Bürger erklärt 
si  au  ein wi tiger Grundsatz des Strafre ts: Keine Strafe ohne 
S uld – und au  ni t ohne S uldfähigkeit. Es rei t nämli  ni t 
aus, dass eine Handlung des Angeklagten einen Tatbestand33 erfüllt 
und re tswidrig ist.34 Nur wenn der Angeklagte au  s uldfähig ist, 
d.h. u.a., dass er das Unre t seines Handelns einsehen kann und sei-
nen Willen na  seiner Einsi t bestimmen kann, ist er für ein re ts-
widriges und tatbestandsmäßiges Handeln au  bestra ar.35 

S uld setzt voraus, dass si  jemand über ein Verbot hinweg-
setzt, obwohl er au  anders hä e handeln können. Genauer gesagt: 
Grundsätzli  geht der Staat davon aus, dass jede Stra at aus einer 
Ents eidung für den Re tsbru  resultiert. So stellte der BGH fest: 
„S uld ist Vorwer arkeit. Mit dem Unwerturteil der S uld wird 
dem Täter vorgeworfen, dass er si  ni t re tmäßig verhalten, 
dass er si  für das Unre t ents ieden hat, obwohl er si  für das 
Re t hä e ents eiden können.“36 Diese Bestimmung von S uld 
zeigt, dass der Staat ni t bloß eine Tat, sondern immer au  eine 
Willensbestimmung beurteilt. Ein Diebstahl etwa zeuge immer au  
von dem Willen, das Re t als sol es zu bre en.37 Es wird also dem 

33 Vereinfa t gesagt sind das alle Handlungen, die im StGB als Stra atbestand de-
fi niert sind. Als Diebstahl gilt, wenn man eine Sa e entwendet mit dem Zwe , 
sie in seinen Besitz zu bringen. Des heißt, man hat ohne Zustimmung des Eigen-
tümers Zugriff  auf sie.

34 Grob gesagt: Es liegen keine gesetzli en Re tfertigungsgründe wie Notwehr, 
Notstand oder Eingriff sbefugnisse vor.

35 Und darin ist der Staat au  konsequent: Hat jemand eine tatbestandsmäßige 
Handlung re tswidrig unternommen, dabei aber ni t s uldha  gehandelt, 
weil er beispielsweise psy is  krank ist, verhängt der Staat keine Strafe. Sta -
dessen können aber Maßregeln der Besserung und Si erung ausgespro en wer-
den, wenn ein Geri t zu dem Urteil gelangt, dass von dem Täter eine Gefahr für 
die Allgemeinheit ausgeht. 

36 Zitiert na  Riekenbrauk: „Strafre t“, S. 76.
37 Dass kein Dieb etwas stiehlt, um das Re t zu bre en, ist für die juristis e Be-

stimmung von S uld im Rahmen des Strafprozesses völlig unerhebli . Darum 
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Täter neben einer bestimmten  Tat immer au  ein Mangel an Wil-
len zur Unterordnung unter die Re tsordnung vorgeworfen: Gegen-
stand des S uldvorwurfs ist ni t alleine die Tat, sondern immer 
au  die in der „re tswidrigen Tat zum Ausdru  kommende feh-
lerha e Einstellung des Täters zu den Verhaltensanforderungen der 
Re tsordnung“38. 

In dieser strafre tli en Bestimmung von S uld zeigt si , was 
der Staat von seinen Bürgern erwartet: Er hat si  der Re tsordnung 
unbedingt zu unterwerfen, und zwar völlig unabhängig von seiner 
sozialen und individuellen Lage und si  daraus ergebenden Gründen 
für Stra aten.39 Die Strafe soll Ersatz sein für die vorenthaltene frei-
willige Unterordnung (Details s.u.).

geht es erst, wenn das Delikt und damit die S uld grundsätzli  feststehen und 
es um die Frage geht, wie sehr der Strafrahmen, den das Strafre t für eine be-
stimmte Tat vorsieht, ausges öp  werden soll. 

38 Wessels/Beulke: „Strafre t“, Rn 401.
39 Zwar erwartet der Staat unbedingte Unterwerfung. S on die Existenz eines 

Strafre tes zeigt aber au , dass der Staat praktis  ni t damit re net, dass 
alle si  aus Einsi t in dessen Nutzen ans Re t halten. U.a. dur  das Strafre t 
versu t der Staat Einfl uss auf den Willen der potentiellen Re tsbre er zu neh-
men. Er geht also davon aus, dass seine Bürger si  bei der Ents eidung, ob sie 
ein Verbre en begehen oder ni t, ein Stü  weit au  ihrer Bere nung folgen, 
ob es si  für sie lohnt oder ni t. Der Staat setzt darauf, dass diese Bere nung 
in aller Regel für die Einhaltung der Gesetze ausfällt.
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7. Schutz von Rechtsgütern = Schutz vor Schädi-

gungen?

Verbre en beinhalten o  S äden für die Opfer. Das legt ein und 
weit verbreitetes Missverständnis nahe: Handlungen seien deshalb 
unter Strafe gestellt, weil dur  sie Mens en in ihrer Gesundheit ge-
s ädigt oder der Mi el ihres Unterhalts beraubt würden. Die damit 
verbundene Unterstellung, es ginge beim Strafen ents eidend um die 
Gesundheit oder die Mi el des Einzelnen zum Leben, ist aber fals .

Bri t jemand wiederholt in einen Kiosk ein, um si  mit Spi-• 
rituosen und ausrei end Zigare en zu versorgen, dann wird 

7. Schutz von Rechtsgütern = Schutz vor Schädigungen?
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diese Handlung gemäß dem StGB unter den Paragraphen des 
Diebstahls40 subsumiert, ganz unabhängig von den gesell-
s a li en Bedingungen der Taten. Entlässt dagegen ein Un-
ternehmen 2.000 seiner „Bes ä igten“, weil in einem anderen 
Land billiger und damit rentabler zu produzieren ist, dann ist 
das re tens. Unabhängig davon, was das für die entlassenen 
Mens en bedeutet, ihr Einkommen zu verlieren und damit die 
Mi el ihres Unterhalts. Das Unternehmen nimmt einfa  und 
brutal sein Re t als Eigentümer wahr, während der arbeitslose 
Dieb den Willen zur A tung vor dem Eigentum und damit vor 
dem Re t vermissen lässt. 
Das „Re t auf Leben und körperli e Unversehrtheit“ gilt für • 
alle: Auf den S utz seiner Person kann ein Arbeitnehmer si  
berufen, wenn er von seinem Chef ges lagen wird – aber ni t, 
wenn er si  kapu  gearbeitet hat. Während „Körperverletzung“ 
als Delikt mit empfi ndli en Strafen geahndet wird, ist die Zer-
störung von Körper, Geist und Psy e in kapitalistis en Fabri-
ken im Strafgesetzbu  ni t zu fi nden. (Wenn sie ein dur -
s ni li es und als sol es sogar erlaubtes Maß übersteigt, hat 
das Unternehmen allenfalls mit einer Buße zu re nen.)
Es gibt Handlungen, bei denen niemand ges ädigt wird und • 
die denno  bestra  werden, z.B. einvernehmli er Inzest41. 
(Das dür e daran liegen, dass dieser der aktuell vorherrs en-
den Vorstellung von der bevölkerungspolitis en Aufgabe der 
Familie widerspri t.)

Hieran zeigt si : Mit dem Strafre t wird an das Handeln der Privat-
subjekte ein Maßstab angelegt, für den es ni t ents eidend ist, dass 

40 § 242 Abs. 1 StGB defi niert einen Diebstahl wie folgt: Wer eine fremde bewegli e 
Sa e einem anderen in der Absi t wegnimmt, die Sa e si  oder einem Drit-
ten re tswidrig zuzueignen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 
Geldstrafe bestra . 

41 Vgl. Finger: „Tabu“.
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es dur  eine Tat zu einer S ädigung kommt. Es gibt einen gravie-
renden Unters ied zwis en Re tsgüters utz42 und dem S utz vor 
S ädigung: Wenn Verbre en bestra  werden, reagiert der (Re ts-)
Staat als Betroff ener. Wo er auf eine S ädigung dur  Verbre en mit 
seinem Strafre t reagiert, interessiert diese den Staat von vornherein 
nur unter einem ganz bestimmten Gesi tspunkt, nämli  als Verlet-
zung von Re tsgütern.43 

Wer ist dur  Diebstahl von Alkohol und Zigare en ges ädigt? 
Ni t einfa  der Kioskbesitzer, dem 400 Euro fehlen, sondern der 

42 Re tsgut zu sein bedeutet, dass etwas eine besondere ideelle  alität hat, z.B. 
hat ein Fahrrad außer seinem konkreten Nutzen als Transportmi el no  die 
 alität Eigentum zu sein. Die  alität Re tsgut zu sein beinhaltet die Selbst-
verpfl i tung des Staates, diese Güter zu s ützen.

43 Was ni t heißt, dass im Bewusstsein der Bürger ihre Interessen und die des Staa-
tes ni t zusammenfallen können. So sagen viele Studenten ni t einfa , dass 
sie keine Studiengebühren wollen. Gängig ist vielmehr, die Forderungen damit zu 
legitimieren, dass zu hohe Studiengebühren dem „Standort Deuts land“ s ade-
ten: Weniger S ulabgänger würden ein Studium aufnehmen. Was der „Standort“ 
mit ihren eigenen Bedürfnissen zu tun hat und an was für einen Staat sie ihre 
Forderungen stellen, darüber legen sie si  keine Re ens a  ab. 

 Au  in anderen Berei en begründen Bürger ihre Forderungen ähnli : Den 
einen geht es um eine Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, Einsparung sozialer 
Transfers zur Haushaltskonsolidierung und innere Si erheit. Andere wollen fi -
nanzierbare Mindestlöhne und sie fordern Löhne, die die Kau ra  der kleinen 
Leute und darüber das Wa stum stärkten. Diese Forderungen haben gemeinsam, 
dass die eigenen Interessen genau deshalb zum Zuge kommen sollen, weil sie 
dem nationalen Allgemeinwohl dienen. Darin ist die Bereits a  zum Verzi t 
auf die Dur setzung der eigenen materiellen Interessen zugunsten des nationa-
len Allgemeinwohls zumindest s on angelegt. Wer etwa höhere Löhne fordert 
mit dem Argument, diese dienten dem Wa stum, der erkennt damit zuglei  an, 
dass Lohnsenkung in Ordnung ist, wenn die Lohnhöhe das Wa stum der deut-
s en Wirts a  gefährdet. Je na dem wo die Probleme für das Allgemeinwohl 
ausgema t werden, kann die Frage, ob der Staat wirksam gegen „die Verbre er 
vorgeht“ und „für Ordnung sorgt“ für die Einzelnen wi tiger werden als die 
Verbesserung der eigenen materiellen Lebensbedingungen. Eine sol e Position 
ist keine Minderheitenposition. Das zeigt si  daran, dass Kriminalität wiederholt 
und erfolgrei  als Wahlkamp hema taugte.
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Kioskbesitzer in seiner Eigens a  als Eigentümer, also das Re tsgut 
Eigentum, also die Re tsordnung: Diese hat der Täter dur  seinen 
Diebstahl infrage gestellt. 

Ein Beleg dafür ist die Reaktion des Staates auf die S ädigun-
gen. Der S aden, der „gesühnt“ werden soll, ist ni t der, der dem 
Kioskbesitzer oder anderen Opfern von Diebstählen entstanden ist. 
Dem S adensausglei s kommt dementspre end im Strafre t nur 
eine untergeordnete Rolle zu, er ist ni t bestimmend für das staatli-
 e Strafen.44 Den materiellen S adensausglei  ma t der Staat zur 
Sa e der Dur setzung zivilre tli er Ansprü e gegenüber dem 
Täter bzw. des Opferents ädigungsgesetzes.45 Die „Wiedergutma-
 ung“, um die es im Strafre t geht, besteht vielmehr in der Wieder-
herstellung der unbedingten Gültigkeit des Re ts. Diese hat ni t im 
Ausglei  von materiellen oder gesundheitli en S äden der Opfer 
ihr Maß, sondern in der Unterwerfung des Täters unter die staatli e 
Gewalt, die der S were seiner S uld als angemessen gilt.

44 Er ist ein Aspekt der Strafzumessung, d.h., dass er zusammen mit anderen As-
pekten auss laggebend ist, wenn das Geri t über  über die Auss öpfung des 
Strafrahmens  ents eidet. (vgl. § 46 Abs. 2 StGB)

45 Das Opferents ädigungsgesetz ist Teil des Sozialgesetzbu es.
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8. Das Strafrecht: Nicht die Verwirklichung eines 

Ideals von Gerechtigkeit, sondern Ausdruck des 

politischen Willens zum Schutz der bürgerlichen 

Rechtsordnung 

Das bundesdeuts e Strafgesetzbu  (StGB) besteht aus zwei Teilen. 
Im allgemeinen Teil ist abstrakt festgelegt, wann eine Handlung als 
Stra at angesehen wird. Dafür sind drei Kriterien wi tig: Wann liegt 
überhaupt bei ein Tatbestand vor? Wann ist das Kriterium der Re ts-
widrigkeit erfüllt? Und wann kann außerdem S uldha igkeit beim 
Täter angenommen werden? 

Na dem das ganz allgemein bes rieben ist, folgen im besonderen 
Teil des StGB Defi nitionen  vers iedener Stra atbestände wie Tot-
s lag, Mord, Betrug, Diebstahl und viele andere. Das StGB ist ni t 
nur eine Liste der Tatbestände, sondern es wird für jeden Tatbestand 
ein so genannter Strafrahmen festgelegt. Der besagt, wel e Strafe 
man für diese oder jene Tat mindestens und hö stens zu erwarten 
hat. Mit dem Strafrahmen ist aber no  ni t die konkrete Strafe 
festgelegt. Darüber muss in jedem einzelnen Strafprozess dur  das 
jeweilige Geri t im Rahmen der sogenannten Strafzumessung an-
hand des Einzelfalls ents ieden werden.46 Mit der Orientierung der 
Strafzumessung am Einzelfall entspri t das StGB dem Grundsatz, 
dass jede Strafe si  na  (der Größe) der S uld zu ri ten habe. Von 
der S uld und ihrem „Umfang und Gewi t“ hängt die Bemessung 
der Strafe ab.47

46 Na  § 46 Abs. 2 StGB soll das Geri t bei der Strafzumessung „die Umstände, die 
für oder gegen den Täter spre en“ (vgl. hierzu § 46 im Anhang), gegeneinander 
abwägen. Der Zwe  ist die Bemessung der individuellen S uld und einer ihr 
entspre enden Strafe. Entspre end besteht ein Interesse an den persönli en 
Umständen nur insoweit, wie sie auf Grundlage des Re ts für die Festsetzung 
des Strafmaßes von Bedeutung sind.

47 Vgl. Wessels/Beulke: „Strafre t“, Rn 398
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Bei der Festlegung von Stra atbeständen und der Festlegung des 
jeweiligen Strafrahmens geht der Staat in seiner Funktion als Gesetz-
geber folgendermaßen vor: Alles, was die Leute tun – oder tun könn-
ten – bezieht er auf seine grundlegenden Re tsgüter. Er ents eidet 
einfa  anhand seiner politis en Interessen, wel e dieser Taten er 
als grundsätzli e Gefährdung der Re tsordnung bestra  sehen will 
und in wel em Maße. Er folgt hierbei ni t einem überzeitli en 
Ideal von Gere tigkeit . Allein der Umstand, dass eine Vielzahl von 
Strafgesetzen Eigentum voraussetzen, zeigt, dass die Kriterien, na  
denen die Auswahl von s ützenswerten Gütern ges ieht, ni t von 
(überzeitli en) Maßstäben herrühren, sondern von sol en, die für 
eine bürgerli e Gesells a  maßgebli  sind. Das Strafre t ist wie 
das Re t überhaupt die Verkörperung des politis en Willens eines 
bürgerli en Staates. Es zeigt si  daher au  im Strafre t, was ein 
sol er Staat seinen Bürgern verbietet und damit zuglei , was er von 
ihnen erwartet. Dass es darüber innerhalb der Parteien unters ied-
li e Meinungen gibt und si  die „gültige Meinung“ im Streit der 
Parteien dur setzen muss, stimmt. Das ändert aber an den grundle-
genden Maßstäben der Beurteilung vom Strafre t insgesamt ni ts 
Wesentli es. 

Friedli e Fabrikbesetzungen im Rahmen „wilder“ Streiks zur 
Dur setzungen von Lohnerhöhungen etwa fallen in der BRD unter 
den Tatbestand der Nötigung, während der Einsatz von Polizeigewalt 
gegen sol e Besetzungen oder Aussperrungen erlaubt ist. Die Tätig-
keiten von S leppern oder S leusern gilt in bürgerli en Staaten 
ni t als Beruf wie jeder andere, sondern als Verbre en.48 Während 
das StGB die vorsätzli e Tötung eines Mens en unter Strafe stellt, 

48 Die Tätigkeiten von S leusern und S leppern gelten in der Öff entli keit als 
besonders verwerfl i . Ihnen wird neben dem illegalen Grenzübertri  au  no  
zum Vorwurf gema t, dass sie ihre – im übrigen sehr risikobeha ete – Tätigkeit 
ni t aus Mens enfreundli keit, sondern gegen Zahlung von Geld ausüben. 
(Vgl. hierzu au  Fors ungsstelle Flu t und Migration: „S leuser“).
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stellt die vorsätzli e Tötung anderer Mens en dur  deuts e Sol-
daten keine Stra at dar, wenn sie mit ihrem Au rag vereinbar ist. 
An den Kriterien dafür, was unter Strafe steht, wird au  deutli : 
S ädigungen von Mens en stehen nur dann unter Strafe, wenn sie 
von einem Staat als Gefahr für si , für die bürgerli e Ordnung oder 
für das „friedli e“ Zusammenleben der Konkurrenzsubjekte in ihr 
einges ätzt werden.49 

Ändern si  die Eins ätzungen über die Folgen, die von sanktio-
nierten Handlungen für ein s ützenswert era tetes Re tsgut (z.B. 
Ehe und Familie) für das Zusammenleben in einer bürgerli en Ge-
sells a  ausgehen, dann kann dies au  zu Veränderungen im Straf-
re t führen. „Bis etwa zum 2. Weltkrieg betra tete der bürgerli e 
Staat Sexualität als Gefahr für die Gesells a . Er forderte Unterord-
nung, Verzi t, Bes eidenheit und Unterwerfung; au  in Sa en 
Sexualität. Da passte eine Sexualität, die nur auf Lust aus war, ni t 
re t ins moralis e System. Entspre end ging der Staat dagegen 
vor und eröff nete nur eine alternativlose Weise, die Sexualität sozial 
anerkannt und staatsdienli  auszuüben: die Ehe.“50 „Abwei ende“ 
Formen der Sexualität wurden kriminalisiert und sanktioniert. So galt 
etwa in Deuts land bis 1969 die Homosexualität als Stra atbestand 
(§ 175 StGB). Ebenfalls bis 1969 existierte der sogenannte Kuppelei-
paragraph (§ 180 StGB). Der stellte es unter Strafe, einem Mann und 
einer Frau ohne Traus ein eine Gelegenheit zur „Unzu t“ zu ver-
s aff en.51 In dem Maße, in dem si  bei den Regierungsparteien und 
in der Öff entli keit die Eins ätzung dur setzte, dass „abwei ende 
Formen“ der Sexualität die Ehe und ihre Aufgaben – nämli  den 

49 Im Strafre t spiegelt si  daher immer au  wider, was für ein Umgang der 
Mens en miteinander in bürgerli en Staaten allgemein übli  ist.

50 S. au  unser (bisher unveröff entli ter) Text „Haben sie Ges le t heute 
Na t?“

51 Z.B. konnten si  Vermieter der „Kuppelei“ stra ar ma en, wenn sie ni t-ehe-
li e Sexualität in ihren Wohnungen ermögli ten.
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Zwang zur we selseitigen Versorgung und Verpfl i tung zur Erzie-
hung des Na wu ses – ni t gefährden, sondern eher stabilisieren, 
hat der Staat Ende der 1960er und Anfang der 1970er Jahre eine ganze 
Reihe von Gesetzen abges a  , mit denen er früher seinen Bürgern 
das Leben s werer gema t hat.

Unterschiede im Ausmaß rechtsfeindlicher Gesinnung

Wie gezeigt, geht es dem Staat bei der Bestrafung eines Täters um die 
Unterordnung seines Willens unter die Re tsordnung. Die S we-
re der S uld wird entspre end ni t allein an der Verletzung eines 
Re tsgutes, sondern immer au  in dem vermeintli en Ausmaß 
der Abwei ung des Stra äters von den Erwartungen der Re tsord-
nung als ganzer festgema t. Es ist also sowohl für die Spanne des 
Strafmaßes/rahmens als au  für die Stra emessung im Einzelfall 
das jeweilige Ausmaß an re tsfeindli er Gesinnung des Einzelnen 
bedeutsam, das si  in der jeweiligen Tat angebli  zeigt. 

Wodur  werden Unters iede in der re tsfeindli en Gesinnung 
im Strafgesetz  arakterisiert? U.a. dur  die Unters eidung zwi-
s en Vorsatz und Fahrlässigkeit.52 Warum sieht der Staat vorsätzli e 
Tathandlungen s werwiegender als fahrlässige an? Wer re tswidrig 
eine stra are Handlung begeht, etwa eine Hauswand ohne Einver-
ständnis des Eigentümers mit Farbe besprüht, der handelt vorsätzli , 
wenn er das Graffi  ti dort absi tli  gesprüht hat. Er handelt fahr-
lässig, wenn er zwar einen Au rag vom Eigentümer ha e, die Wand 
zu verzieren, aber es an der nötigen Vorsi t, etwa bei Malerarbei-
ten, fehlen ließ.Vorsätzli e Stra aten bestra  der Staat härter, weil 
er die entspre ende Gesinnung für gefährli er hält als die Gesin-
nung, die er fahrlässig begangenen Taten entnimmt. Charakteristis  

52 Hinzu kommen, neben anderen, Aspekte wie (niedere) Beweggründe, Umstände 
der Tatausführung und der Tatzwe . 
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für den Vorsatz sei nämli  die „re tsfeindli e oder glei gültige 
Einstellung des Täters“ gegenüber den Verhaltensnormen des Re -
tes im Unters ied zu einer „na lässige[n] oder sorglose[n]“ bei der 
Fahrlässigkeit“53.

Bei vorsätzli en Taten wird aber im Hinbli  auf die unterstellte 
Re tsfeindli keit no mals genau unters ieden. Dieselben vor-
sätzli  begangenen Taten, wie etwa die re tswidrige, s uldha e 
Tötung eines Mens en – juristis : die Verletzung des Re tsgutes 
Leben –, werden etwa mit sehr unters iedli  hohen Mindest- und 
Hö ststrafen belegt . Mord und Tots lag sind beides vorsätzli e 
Tötungen eines anderen Mens en. Ein Mord wird aber, wenn z.B. 
„niedrige“ Beweggründe vorliegen, wegen dieser Beweggründe weit-
aus härter bestra  als Tots lag.54 

Im Rahmen der Strafzumessung wird das Ausmaß an individueller 
S uld weiter konkretisiert: So hebt § 46 StGB, der die Auss öpfung 
des Strafrahmens dur  den Ri ter regelt, in Absatz 2 z.B. „die Gesin-
nung, die aus der Tat spri t, und [den] bei der Tat aufgewendete[n] 
Wille[n]“ als Umstände der Tat hervor, die bei der Auss öpfung des 
Strafrahmens zu berü si tigen sind.

Die Maßlosigkeit in den Debatten über das richtige 

Strafmaß bzw. gerechte Strafen 

Die Ideologie vom Strafre t als Beitrag zur Verwirkli ung einer 
Idee von Gere tigkeit bildet zusammen mit den moralis en Vorstel-
lungen vieler Bürger die Grundlage für die regelmäßig sta fi ndenden 
Deba en über das ri tige Strafmaß. In diesen Deba en fühlen si  
Bürger, angeregt dur  Politiker und Medien, bemüßigt, ihre Vorstel-
lungen darüber zu äußern, wel e Verbre en aus Gründen der Ge-

53 Wessels/Beulke: „Strafre t“, Rn 425.
54 Im deuts en Re t unters eidet si  § 211 Mord vom §212 Tots lag ents ei-

dend dur  die niederen Beweggründe bei Mord.
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re tigkeit härter bestra  gehörten als andere. Die Akteure sol er 
Deba en wie au  das Strafre t selbst55 unterstellen, es gäbe ein all-
gemeines moralis es Maß, das es ermögli t, so vers iedene Delik-
te wie Diebstahl, Körperverletzung und die Tötung eines Mens en 
hinsi tli  der S were der jeweils zugrunde liegenden „Verbre en“ 
zu verglei en und zu gewi ten. Anders wäre die Forderung, jeden 
Täter gere t zu bestrafen, d.h. entspre end der „S were“ seiner 
S uld sinnlos. 

Den vers iedenartigen Taten kann ein sol es Maß ni t inne 
wohnen. Allerdings ist das Verglei en so unters iedli er Taten wie 
das Ers ießen eines Mens en, das Verprügeln eines Mens en und 
der Raub einer Handtas e an si  s on eine s räge Sa e. Au  das 
Bemühen, das Ausmaß der S ädigung als sol e zum Maß zu ma-
 en, das die unters iedli en Taten verglei bar ma t, ist blödsin-
nig: Zwar liegt bei den genannten Beispielen jeweils eine S ädigung 
vor, trotzdem ist es unsinnig davon zu spre en, ein Ers ossener sei 
viel härter ges ädigt als ein Verprügelter und dieser wiederum sei 
stärker ges ädigt als ein Beklauter. Versu e, das quantitative Ver-
hältnis von Strafmaßen für vers iedene Taten proportional zum 
Ausmaß der dur  die Taten jeweils bewirkten S ädigung zu bestim-
men, müssen s on deshalb s eitern, weil S ädigungen immer au  
eine subjektive Seite haben. Wie s limm ein Autodiebstahl für den 
Autoeigentümer ist, hängt s ließli  au  davon ab, ob er dagegen 
versi ert oder ob er das Geld hat, si  ein neues zu kaufen und ob 
er das Auto für den eigenen Job brau t. Eine objektive Begründung 
einer gere ten Strafe auf der Grundlage von Bestimmungen, die den 
Tathandlungen oder den dur  sie verursa ten S ädigungen zu-
kommen, kann es also ni t geben. Die Festlegung eines Strafmaßes 
ist daher immer willkürli . Die Festlegung der S were der S uld 
bemisst si  allein na  der politis en und mehrheitli  dur ge-
setzten Eins ätzung des Ausmaßes der Bedrohung grundlegender 

55 Wessels/Beulke: „Strafre t“, Rn 401
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Re tsgüter wie etwa Freiheit der Person, Leben und Eigentum und 
der Re tsordnung als ganzer , die von den jeweiligen als „kriminell“ 
eingeordneten Handlungen ausgeht.
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9. Strafzwecke 

Das deuts e Strafre t selbst nimmt si  vor, vers iedene Strafzwe-
 e zu bedienen. Die S uld des Täters soll vergolten werden. Der Tä-
ter soll aber au  resozialisiert und von der Begehung weiterer Straf-
taten abges re t werden. Ebenso sollen alle anderen Bürger von der 
Begehung von Stra aten abges re t und ihr untertäniges Vertrauen 
in die Beständigkeit und Dur setzungskra  des Re tssystems soll 
gestärkt werden. Über die Bedeutung dieser unters iedli en Zwe-
 e gibt es in Öff entli keit, Politik und Re tswissens a 56 ver-
s iedene Auff assungen. Gemeinsam ist ihnen die Annahme, dass es 
Strafen geben müsse und dass mit ihnen ein Nutzen verbunden sei für 
die Mitglieder der Gesells a , wenn ni t sogar für die Täter selbst. 

„Jedem das seine“ – Strafe als Vergeltung

Bei der Vergeltung von S uld geht es ni t um die S ädigung des 
Opfers und deren Folgen 57: Strafe als Vergeltung hat mit Wiedergut-

56 Die Stra heorien der Re tswissens a  unters eiden si  dadur , auf wel-
 en Zwe  bzw. Nutzen sie die Strafen zurü führen. Keine widmet si  der 
Frage, ob und warum Strafen überhaupt sein müssen, sta dessen re tfertigen 
sie Strafen überhaupt und die mit ihnen verbundene Gewalt: „Strafen heißt, mit 
Absi t Übel zufügen. […  ] Für eine sol e staatli  angeordnete und dur ge-
führte Übelzufügung bedarf es einer besonderen Legitimation, und zwar ni t 
nur einer formalen, das heißt dur  Gesetz abgesi erten, sondern au  einer 
inhaltli en Legitimation, die si  aus Ethik und Vernun  ableitet. Hierzu wur-
den und werden sogenannte Stra heorien entwi elt.“ (Ostendorf: „Sinn“) Bei 
der Betra tung der  eorien und ihrer Bespre ung dur  die Fa leute selber 
drängt si  der Eindru  auf, dass zwar jede  eorie als mangelha  gilt, u.a. weil 
keine die Strafzwe e hinrei end begründen kann. Dies s eint aber ni t wei-
ter hinderli , weil das Ents eidende sowieso s on fest steht: Strafe müsse sein, 
weil ein „zivilisiertes Zusammenleben“ anders ni t funktioniere. 

57 Bisweilen wird in kritis er Absi t die Vergeltung des Staates mit Ra e glei -
gesetzt. Diese Vergeltung ist aber s on deshalb etwas anderes als Ra e, weil sie 
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ma ung gar ni ts zu tun. Wer ein gestohlenes Fahrzeug seinem Ei-
gentümer zurü bringt und si  darüber hinaus bereit zeigt, für die 
Abnutzung zu zahlen, muss trotzdem mit einer Strafe re nen. 

Sie erfolgt ni t, wie oben bes rieben, um die Tatfolgen zu lindern 
oder das Opfer zu s ützen. Sta dessen fügt die Gewalt der Bestra-
fung der Gewalt der Stra at no  eine weitere hinzu, um den Wil-
len des Täters zu bre en. Warum? Der Bürger, der gegen das Re t 
verstoßen hat, hat in den Augen des Staates damit die unbedingte 
Gültigkeit von Re t und staatli em Gewaltmonopol verletzt. Strafe 
soll die Unterordnung dieser Bürger unter das Re t entspre end 
der jeweiligen S were der S uld leisten und damit die unbedingte 
Gültigkeit des Re tes wieder herstellen.

Strafe als Vergeltung soll also der Wiederherstellung des verletz-
ten Re tes dienen. Wie soll man si  aber die Wiederherstellung des 
verletzten Re tes dur  das Strafen vorstellen? Die Tat und damit 
der Re tsbru  lässt si  ja ni t rü gängig ma en. Mit der Stra-
fe soll die unbedingte Gültigkeit des Re tes insofern wieder herge-
stellt werden, dass der Staat gewaltsam die Unterordnung na holt, 
die die Re tsbre er ihm in seinen Augen s uldig geblieben sind. 
Dem Bürger, der si  ni t von selbst ans Gesetz gehalten hat, werden 
a.) dur  Gewalt so lange äußere S ranken gesetzt bzw. b.) dur  
Entzug von Vermögen so viele S äden zugefügt, bis seine S uld58 

gar ni t auf das Bedürfnis eines individuellen Mens en bzw. einer Gruppe von 
Mens en, sondern auf eine Verletzung des Re ts reagiert. Während für Ra e 
immer die subjektive Betroff enheit von Mens en maßgebli  ist, spielt dies für 
Strafverfolgung, Urteil und Bestrafung keine maßgebli e Rolle: Das Tätigwer-
den der Staatsanwalts a  bei der Strafverfolgung etwa und die Beurteilung der 
Tat dur  das Geri t existieren ganz getrennt von einer persönli en Betroff en-
heit. Bei den meisten Taten ist die Tatverfolgung dur  den Staatsanwalt unab-
hängig vom Opferwillen. Weder die Strafe no  das Strafmaß sind eine Sa e der 
Willkür, insofern jede Verurteilung voraussetzt, dass eine Tat zum Tatzeitpunkt 
stra ar war und im Strafgesetzbu  mit der Hö st- und Mindeststrafe zumin-
dest grob festgelegt ist, wel en „Preis“ jemand für ein Verbre en zahlen muss, 
wenn er erwis t wird.

58 Die Strafe bemisst si  an der S were des Verbre ens. D.h. je s werer das 
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„begli en“ ist. Auf diese Weise ist Strafe Ausglei  für s uldig ge-
bliebene Unterordnung, also in diesem Sinne „Wiederherstellung“ des 
verletzten Re ts.

 
Der Vorrang des Strafzwe s Vergeltung gegenüber den anderen 

Strafzwe en wird im Strafgesetzbu  darin deutli , dass si  laut 
Gesetz der spezialpräventive59 Zwe  des Strafens am Zwe  Ver-
geltung zu relativieren hat. „S uldangemessen“ muss laut StGB die 
Strafe sein und diesem Zwe  haben si  spezialpräventive Aspekte 
unterzuordnen: „Die S uld des Täters ist Grundlage für die Zumes-
sung der Strafe. Die Wirkungen, die von der Strafe für das kün ige 
Leben des Täters in der Gesells a  zu erwarten sind, sind zu berü -
si tigen“ (§ 46). Mit anderen Worten: Erst wenn feststeht, dass der 
Täter eine bestimmte Tat s uldha  begangen hat und damit klar ist, 
an wel em Strafrahmen si  die Strafzumessung zu orientieren hat, 
können si  mögli e Auswirkungen der Strafe auf die Resozialisie-
rungsmögli keiten mildernd auf die konkrete Höhe der Strafe aus-
wirken, innerhalb des vorgegebenen Strafrahmens. Au  generalprä-
ventive Aspekte sind dem Zwe  der Vergeltung na geordnet: Die 
Ents eidung der Ri ter, der Forderung des Staatsanwaltes na zu-
geben und in Hinbli  auf generalpräventive60 Aspekte den Strafrah-
men stark oder voll auszus öpfen, setzt ebenfalls die Feststellung der 
S uld und der Tat voraus.61

Verbre en für den Staat wiegt, desto s werer die Strafe.
59 Spezialpräventiv heißt hier auf die Abs re ung des Einzelnen geri tet.
60 Generalpräventiv heißt in diesem Zusammenhang auf die Abs re ung aller 

potentiellen Stra äter geri tet.
61 Die Bedeutung von generalpräventiven Aspekten für die Auss öpfung des 

Strafrahmens zeigt si  regelmäßig in den Urteilsbegründungen. Als Beispiel 
sei hier die Urteilsbegründung in einem Fall angeführt, bei dem eine Bezieherin 
von Arbeitslosengeld II aus Verzweifl ung über die Kürzung von Leistungen zwei 
Sa bearbeiter des Jobcenters als Geisel genommen ha e. „Na  den sehr ruhi-
gen und sa li en Ausführungen von Staatsanwalt und Verteidiger, bei denen 
sogar bei dem Staatsanwalt unfreiwillig dur s immerte, dass neben Frau G. 
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„Crime doesn‘t pay“ – Strafe als Abschreckung und 

als Stärkung des Vertrauens in das Recht

Damit die Abs re ung funktioniert und Bürger si  wirkli  mehr 
davon verspre en, das Re t ni t zu bre en, muss die staatli e 
Gewalt gegenüber Stra ätern siegrei  bleiben. Die Wiederherstel-
lung der unbedingten Gültigkeit des Re ts dur  die gewaltsame Un-
terwerfung zielt insofern notwendig immer au  auf eine zusätzli e 
Wirkung. Strafverfolgung, Stra ustiz und Strafvollstre ung dienen 
dem Staat immer au  als Demonstration der Überlegenheit der Ge-
walt des Re tsstaates gegenüber den potentiellen Stra ätern – und 
als potentielle Stra äter gelten dem Staat erst mal alle Bürger. Die 
Gewalt des Re tsstaates, der si  gegen die „Verbre er“ dur setzt, 
soll aber ni t nur abs re en. Sie soll zuglei  die Bürger in ihrem 
Vertrauen in die Gewalt des Staates, seine s ützende Funktion und 
seine Leistung für die Dur setzung von Gere tigkeit bestärken.

Die Re tfertigung von Strafen dur  deren abs re ende Wir-
kung beinhaltet, dass die Bestrafung einiger „Verbre er“ nötig ist, 

au  ein System auf der Anklagebank sitzen könnte, das die Voraussetzungen für 
sol e Verzweifl ungstaten erst hervor bringt, naturgemäß wurde dieser Aspekt, 
au  mit handfesten Gründen, von dem Verteidiger stark betont, war die Urteils-
begründung dann do  überras end subjektiv zu Lasten der Angeklagten. Wie 
von dem Staatsanwalt gefordert, lag ein Hauptgrund für das zwar dem mögli-
 en Strafrahmen na  ni t übermäßigem, aber denno  harten Urteil, in der 
Wahrung der Re tsordnung.“ („Urteil gegen die Geiselnehmerin von Aa en“, 
pr-sozial -das presseportal , zitiert na : h p://www.elo-forum.org/news-dis-
kussionen-tagespresse/15912-aa en-geiselnahme-jobcenter-unblutig-beendet-5.
html, 18.02.2009, 18:19. Das relativ hohe Strafmaß wird hier also mit generalprä-
ventiven Aspekten begründet. Alle potentiellen Täter und ni t nur der mögli e 
Einzeltäter sollen von einer derartigen Handlung abges re t werden.
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um viele andere Verbre en zu verhindern. Wenn es beim Strafen 
allerdings wirkli  darum ginge, Verbre en zu verhindern, könnte 
man am Erfolg von Abs re ung dur  Strafen dur aus zweifeln. 
Je na  Delikt liegt die Rü fallquote von Stra ätern bei 50-80%. Die 
gute Meinung über Prävention kommt häufi g so zustande, dass das 
re tskonforme Handeln vieler Bürger der abs re enden Wirkung 
von Strafen zuges rieben und darin ihre zentrale Leistung und ihr 
Erfolg gesehen wird. So behält in der vorherrs enden Meinung die 
abs re ende „Wirkung“ der Strafe au  dann ihre Gültigkeit, wenn 
die Zahl der Verbre en steigt.

Die Re tfertigung von Strafen mit der Notwendigkeit von Ab-
s re ung ist populär. Wer Strafen mit der Notwendigkeit von Ab-
s re ung re tfertigt, widerspri t damit allerdings der ebenso 
populären Behauptung, für die Anerkennung des Re tes gäbe es 
gute, im Prinzip jedem Bürger einsi tige moralis e und materielle 
Gründe. Das Argument „ohne Gewalt keine Re tstreue“ tri   zwar 
etwas von der gesells a li en Wirkli keit, aber das spri t weder 
für diese gesells a li en Verhältnisse no  für die Gewalt, die sie 
nötig ma en. 

Der Staat kann zwar ni t jedes einzelne Verbre en verhindern, 
er meint es aber ernst damit, dur  Maßnahmen der Prävention für 
bestmögli e Si erheit zu sorgen. Die Bürger sollen ihren Aufgaben 
im kapitalistis en Alltag na kommen können.62 Der Staat will mit 
Strafen wie mit anderen Maßnahmen der Prävention errei en, dass 
„im Großen und Ganzen seine Bürger das Re t a ten, Re tsbru  
die dann strafre tli  zu ahnende Ausnahme bleibt.“63

62 Die Mi el hierzu bes ränken si  ni t allein auf das Strafre t. Neben der Er-
höhung des Strafmaßes und der Erhöhung der Au lärungsquote, die die Bürgern 
in ihrem Glauben bestärkt, dass Verbre en si  eben ni t auszahlen, können 
au  Maßnahmen wie eine bessere Beleu tung in dunklen Straßenunterführun-
gen, die ein größeres Gefühl von Si erheit vermi elt, hierzu dienli  sein. 

63 Wirth: „Reform“, S. 5
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„Du hast keine Chance, also nutze sie“ –

Strafe als Resozialisierung

Die Strafe dient ni t nur der Vergeltung und der Prävention von Ver-
bre en. Sie soll beim Täter au  bewirken, dass er si  wieder an die 
Gesetze hält. Dur  den Vollzug der Freiheitsstrafe soll der Gefange-
ne „fähig werden, kün ig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne 
Stra aten zu führen“ (§ 3 des Strafvollzugsgesetzes). Hieraus ergeben 
si  bestimmte Anforderungen für die Gestaltung des Strafvollzugs: 
„Der Vollzug soll so gestaltet sein, dass das Leben der Inha ierten den 
allgemeinen Lebensverhältnissen soweit als mögli  angegli en ist. 
Es soll den – zwangsläufi g – negativen Folgen des Vollzugs mit dem 
Abbru  von persönli en Bindungen (Deprivation) und der Anpas-
sung an die künstli e Anstaltswelt (Prisonierung) entgegengewirkt 
werden“64 (Ostendorf). Resozialisierung bedeutet für den Strafvollzug 
zum einen eine Reihe von Maßnahmen, die verhindern sollen, dass 
die Gefangenen psy is  und physis  völlig zerstört und zur Wie-
dereingliederung in die Gesells a  völlig unfähig aus dem Knast he-
rauskommen. Zum anderen gehört zur Resozialisierung aber au  die 
Vorbereitung auf ein eigenständiges Leben „draußen“. Dazu gehören 
im „Idealfall“ das Na holen von Bildungsabs lüssen und Ausbil-
dung, Arbeit, therapeutis e Maßnahmen, aber au  Ha erlei te-
rungen und der Übergang in den off enen Vollzug. Diese Maßnahmen 
mögen si  freundli  anhören, sie sind es aber ni t. Resozialisie-
rung zielt nämli  ni t, wie man aufgrund des Wortsinnes meinen 
könnte, auf eine Wiedereingliederung in das gesells a li e Leben 
im Sinne einer Versorgung mit Arbeitsplätzen und anderem ab. Sta -
dessen sollen die Maßnahmen die Gefangenen darauf vorbereiten, 
ein Leben zwis en ALG II, Minijobs und einem häufi g zerstörten 
sozialen Umfeld auszuhalten, ohne wieder straff ällig zu werden.

64 Ostendorf: „Sinn“
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Der Staat will die Gestaltung der Strafe au  na  Maßgabe des 
Zieles Resozialisierung, weil er zwar Vergeltung will, aber au  die 
unbedingte Gesetzestreue der Bürger. Weil der Staat dur aus zur 
Kenntnis nimmt, dass das Risiko kriminell zu werden, etwas mit „wid-
rigen Lebensumständen“ von Mens en zu tun hat, begrenzt er die 
negativen Auswirkungen der Ha  und unternimmt einiges, um das 
spätere Überleben ni t von vornherein unmögli  zu ma en. Au  
wenn in der Öff entli keit hin und wieder Stimmen laut werden, 
die in den s ädigenden Auswirkungen der Ha  eine unzurei ende 
Umsetzung des im Strafvollzugsgesetz festges riebenen Resoziali-
sierungsanspru s sehen, weist die gelassene Reaktion der überwie-
genden Mehrheit der Politiker darauf hin, worum es dem Staat bei 
der Resozialisierung tatsä li  geht: um die erzwungene freiwilligen 
Anpassung von Stra ätern an die bürgerli e Re ts- und Eigentums-
ordnung und an ihre Regeln. Alle Maßnahmen sollen den entlassenen 
Gefangenen allein dazu befähigen, trotz Arbeitslosigkeit, Geldmangel 
und sozialer Isolation „sauber“ zu bleiben.65 Die ents eidende Be-
dingung für Erfolg oder Misserfolg der Resozialisierung wird daher 
wesentli  in der Anpassungsbereits a  des Stra äters gesehen, der 
damit zeigt, dass er den äußeren Zwang erfolgrei  verinnerli t hat. 
Dass diese Re nung bei vielen Gefangenen ni t aufgeht, dafür ha-
ben Politiker und Journalisten unters iedli e Erklärungen (zu la-
s e Strafen versus zu miese Ha bedingungen). Au  wenn sie si  
über Einzelheiten der Ausgestaltung des Vollzugs uneinig sind, stim-
men die meisten darin überein, dass der Strafzwe  Resozialisierung 
den anderen Zwe en, nämli  Vergeltung und Abs re ung, un-
tergeordnet ist. Selbst angesi ts hoher Rü fallquoten kommt kein 

65 Nur als Hindernisse für ein eigenverantwortli es und straff reies Leben kommen 
Abhängigkeit, Armut und Verelendung des Verurteilten überhaupt ins Bli feld: 
An sol en Bedingungen soll ein gesetzestreues Leben ni t s eitern. Der Be-
wältigung dieser Hindernisse soll die Resozialisierung dienen. Hierfür bieten Ge-
fängnispersonal, Psy ologen, Lehrer und Sozialarbeiter Hilfe an. 
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Politiker auf den Gedanken, die Strafe als ineff ektives Mi el für eine 
Wiedereingliederung grundsätzli  in Frage zu stellen. 

Eine Kritik am Strafvollzug, die am Zwe  der Resozialisierung 
Maß nimmt, um dessen mangelnde Einlösung zu beklagen, täus t 
si  häufi g über seine reale Bedeutung. Zu kritisieren ist sie aber au  
dafür, dass sie selbst gegen die Gewalt der Strafe ni ts Substantielles 
einzuwenden hat. Eine Kritik am Gefängnis und an seinen Auswir-
kungen, die am Ideal der Resozialisierung ihr Maß nimmt und der 
Politik die Rü kehr zum „Verwahrvollzug“ vorwir 66, ist bestenfalls 
naiv. No  wo die Kritiker die Verblödung und die physis e und psy-
 is e Zerstörung, die Ha  anri tet, ri tig bes reiben, haben sie 
an dieser selbst leider gar ni ts auszusetzen, wo sie si  bloß für eine 
ordentli e Resozialisierung stark ma en. Sie beurteilen den deut-
s en Strafvollzug dann nämli  im Interesse seines Funktionierens 
und fragen dana , ob und inwieweit er die erfolgte „Besserung“ der 
Gefangen denn au  tatsä li  errei t. Gewalt und Elend werden 
unter diesem Gesi tspunkt so aber nur insoweit zum Problem, als 
man darin ein Hindernis für den Besserungserfolg erbli t. 

66 „Die Rü kehr zum bloßen Verwahrvollzug ist vielfa  mit Händen zu fassen. Re-
sozialisierung – vom Bundesverfassungsgeri t als Grundre t qualifi ziert – soll 
der Si erheit und Ordnung wei en. Dies wird langfristig zur eigentli en Be-
drohung der öff entli en Si erheit werden.“ (Arbeitskreis kritis er Strafvollzug 
e.V. in „1995 – 2005“). 
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11. Anhang: Auszug aus dem Strafgesetzbuch

§ 46 StGB: Grundsätze der Strafzumessung

(1) Die S uld des Täters ist Grundlage für die Zumessung der Strafe. 
Die Wirkungen, die von der Strafe für das kün ige Leben des Täters 
in der Gesells a  zu erwarten sind, sind zu berü si tigen.

(2) Bei der Zumessung wägt das Geri t die Umstände, die für und 
gegen den Täter spre en, gegeneinander ab. Dabei kommen nament-
li  in Betra t:

die Beweggründe und die Ziele des Täters,• 
die Gesinnung, die aus der Tat spri t, und der bei der Tat auf-• 
gewendete Wille,
das Maß der Pfl i twidrigkeit,• 
die Art der Ausführung und die vers uldeten Auswirkungen • 
der Tat,
das Vorleben des Täters, seine persönli en und wirts a li en • 
Verhältnisse sowie
sein Verhalten na  der Tat, besonders sein Bemühen, den S a-• 
den wiedergutzuma en, sowie 
das Bemühen des Täters, einen Ausglei  mit dem Verletzten zu • 
errei en.

 elle: h p://dejure.org/gesetze/StGB/46.html
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